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STEUERPOLITIK

Martin Kinkel*

Die Abschaffung der Gewerbekapital
steuer und ihre Kompensation

Auswirkungen alternativer Vorschläge auf die Gemeinden
Im Kabinettsentwurf des Jahressteuergesetzes 1996 ist unter anderem die Abschaffung 

der Gewerbekapitalsteuer vorgesehen. Wie könnte der Einnahmenausfall der 
Gemeinden kompensiert werden? Welche Auswirkungen haben die alternativen 

Vorschläge auf die Kommunen?

n der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU/CSU 
und F.D.P. vom 11.11.1994 wird u.a. die A b

schaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 1 .1 .1996  
angekündigt1. Als Kompensation für den den Gemeinden 
hierdurch entstehenden Einnahmeausfall werden zur 
Zeit insbesondere zwei Maßnahmen diskutiert: vor al
lem eine Beteiligung der Gemeinden am Umsatz
steueraufkommen2, aber neuerdings auch verstärkt 
ein Zuschlag zur Lohn-, Einkommen- und gegebenen
falls Körperschaftsteuer m it kommunalem Hebesatz
recht3. Die vor allem von seiten der Wissenschaft vor
geschlagenen Alternativen in Form einer kommunalen 
Wertschöpfungsteuer4 oder einer kommunalen Cash- 
flow-Steuer5 scheinen in der politischen Diskussion 
keine Rolle (mehr) zu spielen und dürften zur Zeit oh
ne Realisierungschance sein. Die vor kurzem vom 
Frankfurter Stadtkämmerer Koenigs zur Debatte ge
stellte höhere und differenzierte Besteuerung des 
Grundbesitzes6 könnte zwar besonders unter allokati- 
ven Aspekten bedenkenswert sein7, ist aber überre
gional bisher nicht aufgegriffen worden. Die von vielen 
Gemeinden favorisierte Revitalisierung der Gewerbe
steuer8 erfordert augenscheinlich keine Kompen
sationslösung und bleibt deshalb im weiteren un
berücksichtigt.

Wenngleich die beiden erstgenannten Kompen
sationsvorschläge (Beteiligung der Kommunen an der 
Umsatzsteuer, komm unaler Zuschlag zur Lohn-,

Martin Kinkel, 30, Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kfm., ist 
wissenschaftlicher M itarbeiter an der Professur 
fü r W irtschaftliche Staatswissenschaften III 
(Finanzwissenschaft) an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Einkommen- und Körperschaftsteuer) -  neben ande
ren -  seit über 25 Jahren im Zentrum der Ausein
andersetzung stehen, erscheint in der aktuellen 
Diskussion eine kom pakte Analyse der beiden 
Vorschläge vorrangig aus der Sicht der Gemeinden 
schon deshalb hilfreich, um die spezifische 
Interessenlage bestimmter Gemeinden nachvollzie
hen zu können.

Beurteilungskriterien

Die Bewertung der Vorschläge soll dabei im we
sentlichen anhand gemeindebezogener Beurteilungs
kriterien erfolgen. Diese sind: geringe Konjunktur- 
reagibilität, W achstum sproportionalitä t, örtliche 
Radizierbarkeit, Fühlbarkeit, Beweglichkeit9. Das 
Kriterium der „Absicherung gegen einseitige lokale 
W irtschaftsstruktur“ w ird hier jedoch durch das

* Ich danke Norbert Andel, Arne Brüsch, Winfried Mellwig und 
Karsten Wendorff für hilfreiche Kritik und Verbesserungsvorschläge.

1 Koalitionsvereinbarung für die 13. Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestages, S. 9. Als weitere Maßnahmen im Bereich der Unter
nehmensbesteuerung sind eine Senkung der Gewerbeertragsteuer 
und die Überprüfung der betrieblichen Vermögensteuer geplant (vgl. 
ebenda, S. 9-10); sie werden im Gegensatz zur Abschaffung der 
Gewerbekapitalsteuer jedoch zur Zeit eher am Rande diskutiert und 
werden deshalb hier nicht weiter betrachtet.

2 Diese wurde in unterschiedlichen Varianten schon vor über 25 Jah
ren vorgeschlagen; vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundes
ministerium der Finanzen: Gutachten zum Gemeindesteuersystem 
und zur Gemeindesteuerreform in der Bundesrepublik Deutschland, 
Bonn 1968, S. 34-38; Steuerreformkommission: Gutachten der Steuer
reformkommission, Bonn 1971, S. 736-740; später unter anderen Karl 
Bräuer-Institut: Abbau und Ersatz der Gewerbesteuer -  Darstellung, 
Kritik, Vorschläge, Wiesbaden 1984, S. 34-67. Von kommunaler Seite 
ist der Ersatz eines Teils der Gewerbesteuer durch einen kommuna
len Umsatzsteueranteil vor allem vom Deutschen Städtetag unter
stützt worden; vgl. zuletzt Beschluß des Hauptausschusses des 
Deutschen Städtetages vom 16. 2. 1995, Ziff. 4. Auch der soeben
vorgelegte Entwurf des Jahressteuergesetzes 1996 sieht eine Um
satzsteuerbeteiligung der Gemeinden vor; vgl. Entwurf des Jahres
steuergesetzes 1996, Art. 21, Ziff. 1.
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Kriterium „Ausmaß und Richtung interkommunaler 
Umverteilungen im Vergleich zum Status quo“ ersetzt. 
Wenngleich erstgenanntes Kriterium für ein Ge
meindesteuersystem an sich wünschenswert ist, so 
erschw ert seine angestrebte Verwirklichung die 
Reform eines Systems, in dem dieses Kriterium gera
de n icht realisiert ist. Kommunen mit einseitigen 
Strukturen werden dann nämlich in aller Regel zu Um
verteilungsverlierern und würden versuchen, eine der
artige Reform zu verhindern; dies ist um so erfolgver
sprechender, je größer ihre Anzahl bzw. je stärker ihr 
politisches Gewicht ist (z.B. Großstädte). Da auch in 
der aktuellen politischen Diskussion die Umver
teilungsproblematik -  zumindest von kommunaler 
Seite -  eine herausragende Stellung einnimmt10, wird 
im folgenden vielmehr untersucht werden, welche 
lokalen Strukturen höchstwahrscheinlich Umver
teilungsgewinne bzw. -Verluste hervorrufen werden; 
daraus lassen sich dann auch Rückschlüsse auf die 
Realisierungschancen einzelner Vorschläge ziehen.

Einschränkend ist allerdings noch folgendes anzu
merken: Die Argumentation hinsichtlich der interkom
munalen Umverteilung bezieht sich auf die originäre 
Einnahmenverteilung. Eine umfassende Analyse 
müßte insbesondere die Auswirkungen des kommu
nalen Finanzausgleichs hinsichtlich der endgültigen

3 Vgl. zu den unterschiedlichen Ausgestalturgsmögiichkeiten z.B. 
Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, 
a.a.O., S. 30-33, 41-43; und d e r s . :  Gutachten zur Reform der 
Gemeindesteuern, Bonn 1982, S. 114-126. In die aktuelle politische 
Diskussion wurde dieser Vorschlag vor allem vom Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Schäuble, eingebracht. Allerdings wi
dersprechen sich hier die Meldungen, ob auch die Körperschaft
steuer in diesen Vorschlag einbezogen werden soll und ob diese 
Einnahmequelle einziger Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapital
steuer sein soll oder zusammen mit einer Umsatzsteuerbeteiligung 
implementiert werden soll; vgl. o.V.: Chancen für Abschaffung der 
Gewerbesteuer, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 272 vom 
23. 11. 1994, S. 16; und o.V.: CDU: Öffnungszeiten verlängern, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 10 vom 12.1.1995, S. 11. Zur ge
nerellen Problematik der Einbeziehung von juristischen Personen in 
eine gemeindliche Einkommensteuer vgl. die beiden Gutachten des 
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen, 
a.a.O., S. 43 bzw. S. 120.

4 Vgl. Alois O b e r h ä u s e r :  Die Eignung der Wertschöpfungssteuer 
als Gemeindesteuer, in: Herbert T i m m ,  Horst J e c h t  (Hrsg.): 
Kommunale Finanzen und Finanzausgleich, Schriften des Vereins für 
Socialpolitik, N.F., Bd. 32, Berlin 1964, S. 241-252; und Wissen
schaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen: Gutachten 
zur Reform der Gemeindesteuern, a.a.O., S. 52-81 und -  mit fast ein
stimmiger Empfehlung als Ersatz für die Gewerbesteuer -  S. 135-138; 
sowie in jüngster Zeit Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge
samtwirtschaftlichen Entwicklung: Den Aufschwung sichern -  
Arbeitsplätze schaffen, Jahresgutachten 1994/95, Bundestags- 
Drucksache 13/26 vom 21. 11. 1994, Tz. 307. Vgl. zu einer umfas
senden Analyse der Wertschöpfungsteuer auch Hannes R e h m :  
Das kommunale Finanzproblem -  Möglichkeiten und Grenzen für ei
ne Lösung, Finanzarchiv, N.F., Bd. 39 (1981), S. 185-222, hier: S. 189- 
207. Eine ablehnende Analyse aus betriebswirtschaftlicher Sicht bie
tet Winfried M e l l w i g :  Ersatz der Gewerbesteuer durch die 
Wertschöpfungsteuer?, in: Werner D e l f m a n n  u.a. (Hrsg.): Der 
Integrationsgedanke in der Betriebswirtschaft, Helmut Koch zum 70. 
Geburtstag, Wiesbaden 1989, S. 279-294.

Umverteilungen einbeziehen bzw. aufzeigen, inwie
fern die geltenden Regeln des kommunalen 
Finanzausgleichs selbst änderungsbedürftig werden 
könnten. Dieser Aspekt wird zweifellos zu Unrecht in 
der momentanen Debatte vernachlässigt -  gerade 
auch von den betroffenen Kommunen.

Umsatzsteuerbeteiligung: Globale Kompensation

Obgleich eine Nettoum satzsteuer vom  Ein
kommenstyp unter bestimmten Bedingungen11 exakt 
die W ertschöpfung eines Unternehmens als Be
messungsgrundlage aufweist und die Umsatzsteuer 
dam it durchaus Anknüpfungspunkte zur Verwirk
lichung einer kommunalen Wertschöpfungsteuer bie
te t12, steht ein kommunaler Zuschlag zur Umsatz
steuer nicht zur Debatte. Offensichtlich ist vielmehr 
daran gedacht, die zur Zeit von der Gesamtheit der 
Gemeinden vereinnahmte Gewerbekapita lsteuer 
durch eine betragsmäßig äquivalente Beteiligung der 
Kommunen an der Umsatzsteuer global zu kompen
sieren13. Eine globale Kompensation erfüllt wegen des 
fehlenden kommunalen Hebesatzrechts offensichtlich 
das Kriterium der Beweglichkeit nicht. Ebenso sind 
die örtliche Radizierbarkeit (zumindest hinsichtlich der

5 Wolfram F. R i c h t e r ,  Wolfgang W i e g a r d :  Cash-flow-Steuern: 
Ersatz für die Gewerbesteuer?; und d i e s . :  Effizienzorientierte Re
form der Gewerbesteuer, in: Manfred R o s e  (Hrsg.): Konsumorien
tierte Neuordnung des Steuersystems, Berlin u .a .0 .1991, S. 193-204 
und S. 437-464.

6 Thomas K o e n i g s :  Stadtfinanzen werden durch immer neue An
sprüche zerrüttet, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Nr. 47 
vom 27.11.1994, S. 4. Die vorgeschlagene differenzierte Besteuerung 
nach Nutzungsarten könnte allerdings bei niedrigen Steuersätzen auf 
Wohngrundstücke und entsprechend höheren auf gewerblich genutz
te Grundstücke zu einer „Gewerbesteuer durch die Hintertür“ führen.

7 Zu einer eingehenden Betrachtung der allokatlven Wirkungen einer 
Besteuerung immobiler Faktoren vgl. Wolfram F. R i c h t e r ,  Dietmar 
W e l l i s c h :  Allokative Theorie eines interregionalen Finanzaus
gleichs bei unvollständiger Landrentenabsorption, in: Finanzarchiv, 
N.F., Bd. 50 (1993), S. 433-457.

6 Dieser Vorschlag beinhaltet vor allem die (erneute) Einbeziehung 
der Lohnsumme in die Bemessungsgrundlage und eine Ausweitung 
der Gewerbesteuerpflicht; vgl. z.B. Beschluß des Hauptausschusses 
des Deutschen Städtetages, a.a.O., Ziff. 3.

9 Vgl. Horst Z i m m e r m a n n ,  Rolf-Dieter P o s t l e p :  Beurteilungs
maßstäbe für Gemeindesteuern, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 60. Jg. 
(1980), H. 5, S. 248-253. Die „bedarfsgerechte interkommunale 
Steuerkraftverteilung“ bleibt wegen der bekannten Meßprobleme 
außer acht.

10 Vgl. Arbeitsgruppe Gewerbesteuerreform: Zusammenfassung der 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe Gewerbesteuerreform, Pressemittei
lung des BMF vom 24. 11. 1994, S. 5.

"  Die Bemessungsgrundlage muß nach der Additionsmethode be
rechnet werden; es muß ein einheitlicher Steuersatz gelten; es darf 
keine steuerbefreiten Wirtschaftszweige geben; Exporte dürfen nicht 
von der auf inländische Wertschöpfung entfallenden Umsatzsteuer 
befreit werden.

12 Zum Vergleich der in Deutschland erhobenen Nettoumsatzsteuer
vom Konsumtyp mit einer Wertschöpfungsteuer vgl. Hannes R e h m ,
a.a.O., S. 197-200.
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Steuertraglast14) und die Fühlbarkeit15 nicht gegeben. 
Hingegen sind die Kriterien der geringen Kon- 
junkturreagibilität und der Wachstumsproportionalität 
erfüllt16, so daß unter diesen Aspekten eine Um
satzsteuerbeteiligung ein adäquater Ersatz der Ge
werbekapitalsteuer wäre, die hier ähnliche Eigen
schaften aufweist17.

Hauptproblem Verteilungsschlüssel

Da aufgrund der relativ großen Konjunktur
unabhängigkeit der Gewerbekapitalsteuer über die 
Höhe des potentiellen Einnahmeausfalls zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden auch kurzfristig ver
gleichsweise problemlos Einigkeit zu erzielen sein 
dürfte, w ird die Auseinandersetzung über die 
Verteilung d ieser M itte l fü r den Bund und mit 
Einschränkung auch die Länder w eit weniger 
Konfliktstoff bergen als für die Gemeinden, die vor al
lem untereinander Verteilungskämpfe ausfechten wer
den18. Als wesentlicher Streitpunkt wird sich demnach 
die Wahl des Verteilungsschlüssels entpuppen, nach 
dem der Anteil der einzelnen Kommunen am 
Gesamtbetrag zu bemessen ist. Damit steht die Frage 
nach den hierdurch ausgelösten interkommunalen 
Umverteilungswirkungen im M itte lpunkt der D is
kussion dieses Kompensationsvorschlags. Der Ver
teilungsschlüssel ist dabei für die Kommune eine 
zumindest kurzfristig exogene und unmittelbar ein
nahmewirksam werdende Größe19.

Zwei zunächst brauchbar erscheinende Ver
teilungsschlüssel können schnell als ungeeignet iden
tifiz iert werden: das lokale Aufkommen und die 
Einwohnerzahl. Da das lokale Aufkommen bereits auf 
Länderebene kein Indikator des lokalen Konsums20 
oder gar der lokalen Wirtschaftskraft ist, gilt dies ver
stärkt auf kommunaler Ebene; eine Verteilung nach

13 Eine betragsmäßig äquivalente Kompensation ist hier so zu verste
hen, daß die Kommunen mit einem bestimmten Vomhundertsatz am 
Umsatzsteueraufkommen beteiligt werden (so wohl auch Arbeits
gruppe Gewerbesteuerreform, a.a.O., S. 11); dieser könnte z.B. so 
festgelegt werden, daß er im Jahr 1996 dem erwarteten Aufkommen 
an Gewerbekapitalsteuer entspricht. Langfristig wächst der den 
Kommunen zustehende Betrag demnach proportional mit dem 
Umsatzsteueraufkommen. Im Entwurf des Jahressteuergesetzes 
1996 ist ein kommunaler Anteil von 2,7% vorgesehen.

'* Vgl. Rolf-Dieter P o s t l e p :  Räumliche Bezüge von Beurteilungs
kriterien für kommunale Steuern, in: Informationen zur Raumentwick
lung, H. 11/12, 1979, S. 707-719, hier: S. 716-717.

15 Fühlbarkeit kann hier sinnvoll nur so verstanden werden, daß auch 
interkommunale Belastungsunterschiede deutlich werden. Dies wäre 
offensichtlich dann nicht der Fall, wenn zur Finanzierung der Um
satzsteuerbeteiligung der Kommunen die Umsatzsteuer allgemein er
höht würde, was natürlich für alle Konsumenten in Form von Preis
erhöhungen „fühlbar“ wäre; ein kommunalspezifischer Bezug fehlt 
jedoch.

lokalem Aufkommen würde zu völlig unsystemati
schen interkommunalen Umverteilungen führen. Eine 
Verteilung nach Einwohnern analog zum Länder
finanzausgleich (ohne Ergänzungsanteile, je nach 
Ausgestaltung aber eventuell m it E inwohner
veredelung) würde starke Umverteilungen zugunsten 
von „Schlafstädten“ induzieren2’ und damit einer „Ex
post-Bestrafung“ der Gewerbeansiedlung gleichkom
men, ganz abgesehen von dem fehlenden Anreiz, in 
Zukunft weiterhin Gewerbe anzusiedeln. Im übrigen 
w ürde hierdurch der Verteilungskam pf zw ischen 
großen Zentren und ihrem Umland22 weiter ver
schärft23.

Folglich sollte der Verteilungsschlüssel an einer 
wirtschaftsbezogenen Größe ansetzen. Damit stellt 
sich aber -  unabhängig von der Frage nach dem kon
kreten Verteilungsschlüssel -  sofort das Problem, ob 
eine solche Größe nur auf der Basis der bisher schon 
gewerbesteuerpflichtigen Betriebe ermittelt werden 
sollte oder ob man auch andere Wirtschaftsbereiche 
(freie Berufe, Staat usw.) einbeziehen sollte24. Ohne 
diesen Punkt hier weiter zu vertiefen, kann man sa
gen, daß eine solche Erweiterung alle jene Kommunen 
mit einem relativ hohen Anteil freier Berufe und -  ver
mutlich erheblich gewichtiger -  mit dem Sitz großer 
überregionaler staatlicher Verwaltungen gegenüber 
den bisherigen Regelungen besserstellen würde. Die 
folgenden Überlegungen kann man jedoch ohne 
Verlust ihrer allgemeinen Aussagekraft auf den Fall 
beschränken, daß der Verteilungsschlüssel aus

16 Die Umsatzsteuer wies in den Jahren 1971 bis 1980 eine von Para
meteränderungen bereinigte Aufkommenselastizität von 1,01, im Schnitt 
der Jahre 1950 bis 1980 von 0,99 auf. Die entsprechenden -  aller
dings unbereinigten -  Werte für die Gewerbesteuer (nach Ertrag und 
Kapital) liegen bei 0,99 bzw. 1,05; vgl. Josef K ö r n e r :  Probleme der 
Steuerschätzung, in: Karl-Heinrich H a n s m e y e r  (Hrsg.): Staats
finanzierung im Wandel, Schriften des Vereins für Socialpolitik, N.F., 
Bd. 134, Berlin 1983, S. 215-252, hier: S. 238.

1? Da die Gewerbekapitalsteuer einen im Verhältnis zur jährlichen Ver
änderung hohen Bestand erfaßt, dürfte ihre kurzfristige Aufkommens
elastizität und damit ihre Konjunkturreagibilität etwas niedriger als die 
der Umsatzsteuer liegen. Wegen der im Zeitablauf tendenziell zuneh
menden Kapitalintensität der Produktion dürfte ihre langfristige Auf
kommenselastizität als Indikator der Wachstumsproportionalität hin
gegen höher liegen als die der Umsatzsteuer.

18 Dies wird bei der ebenfalls ins Auge gefaßten Senkung der Ge
werbeertragsteuer keineswegs der Fall sein: Der Bund würde ver
suchen, eine analoge Kompensation über die Umsatzsteuer -  ohne
allgemeine Steuererhöhung -  anhand eines Rezessionsjahres m it ent
sprechend geringem Aufkommen an Gewerbeertragsteuer festzule
gen, um die eigene Belastung bzw. das Umverteilungsvolumen gering 
zu halten. Die Kommunen würden im Gegensatz hierzu auf ein 
Boomjahr mit entsprechend hohem Aufkommen an Gewerbeertrag
steuer verweisen, um die eigene Belastung möglichst groß erschei
nen zu lassen. Der (Um-)Verteilungskampf wird hier also bereits zwi
schen Bund und Kommunen und erst in zweiter Linie zwischen den 
Kommunen geführt werden. Ein denkbarer Kompromiß wird hier wohl 
nur in einer Durchschnittsbildung über mehrere Jahre, idealerweise 
einen vollständigen Konjunkturzyklus, zu finden sein.
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schließlich auf der Grundlage der bisher schon ge
werbesteuerpflichtigen Betriebe ermittelt wird.

Zunächst bietet sich als Verteilungsschlüssel die 
Zahl der Erwerbstätigen bzw. der sozialversiche
rungspflichtig Beschäftigten an. Dieser Indikator ist 
leicht verfügbar und bietet vor allem einen einnahme
wirksam en Anreiz zu einer lokalen Politik der 
Schaffung oder zumindest Sicherung von Arbeits
plätzen. Diese für sich betrachtet positive Eigenschaft 
kehrt sich allerdings ins Gegenteil, wenn man berück
sichtigt, daß hier ein arbeitsbezogener Schlüssel zur 
Kompensation einer kapitalbezogenen Steuer heran
gezogen würde. Dies hätte nämlich zur Folge, daß 
Kommunen mit einem hohen Anteil kapitalintensiv 
produzierender Betriebe und einem dementspre
chend hohen Anteil der Gewerbekapitalsteuer an den 
Gewerbesteuereinnahmen per saldo Einnahmen an 
Kommunen mit arbeitsintensiv produzierenden Unter
nehmen abgeben müßten (ansonsten identische 
Gewerbeerträge und Hebesätze vorausgesetzt). 
Dieser Schlüssel würde also gerade bei jenen 
Kommunen zu Verlusten führen, bei denen die 
Gewerbekapitalsteuer als Einnahmequelle besondere 
Bedeutung hat. Die oben genannte „E x-post- 
Bestrafung“ würde hier zwar auf die Ansiedlung kapi-

™ Ein zusätzliches -  hier jedoch nicht weiter betrachtetes -  Problem 
stellt sich mit der Frage, ob die ostdeutschen Kommunen bei der Ver
teilung der Mittel einzubeziehen sind. Im Falle einer verengten -  west
deutschen -  Sicht könnte man den ostdeutschen Gemeinden eine 
Beteiligung mit der Begründung verwehren wollen, daß sie wohl 
schwerlich eine Kompensation für die Abschaffung einer Steuer er
halten könnten, die sie gar nicht erheben dürfen und deren Abschaf
fung folglich bei ihnen keine Einnahmeausfälle verursacht. Verfolgt 
man jedoch das Ziel eines einheitlichen Einnahmesystems für alle 
deutschen Kommunen, ist die Einbeziehung der ostdeutschen Kom
munen geboten. Diese wird auch von der Arbeitsgruppe Gewerbe
steuerreform, a.a.O., S. 4, gefordert. Unabhängig davon würde jeder 
in Frage kommende Verteilungsschlüssel die sich aus seiner An
wendung ergebende relative Position der westdeutschen Kommunen 
untereinander unberührt lassen. Lediglich das Niveau der auf die 
West-Kommunen entfallenden Beträge wäre um den Prozentsatz des 
auf die Ost-Kommunen entfallenden Anteils geringer (z.B. bei einem 
Gesamtanteil der ostdeutschen Gemeinden von 10% nur 90% des 
Betrages ohne ihre Beteiligung). Es käme also zu einer globalen Um
verteilung von westdeutschen zu ostdeutschen Kommunen. Eine be
tragsmäßig äquivalente Kompensation würde dann die westdeut
schen Gemeinden insgesamt in jedem Falle schlechter stellen als 
bisher.

20 Vgl. Hannes R e h m :  Beteiligung der Gemeinden an der 
Umsatzsteuer?, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 58. Jg. (1978), H. 12, 
S. 624-632, hier: S. 625-626; Engelbert R e c k e r :  Umsatz
steuerbeteiligung der Gemeinden aus der Sicht der Raumordnung, in: 
Informationen zur Raumentwicklung, 1979, H. 11/12, S. 689-705, hier 
S. 694-695. Die Gründe hierfür sind: Abhängigkeit des örtlichen Auf
kommens vom Anteil steuerbefreiter Wirtschaftszweige bzw. von 
Wirtschaftszweigen mit vermindertem Steuersatz, Abhängigkeit vom 
Exportanteil der Wirtschaftszweige, vor allem aber Abhängigkeit von 
der Höhe der Nettoinvestitionen. Rau und Rieger haben statt des ört
lichen Aufkommens den (modifizierten) steuerpflichtigen örtlichen 
Umsatz als Verteilungsschlüssel vorgeschlagen, dessen Ermittlung 
man jedoch selbst nach Meinung der Autoren für „aufwendig und 
schwierig halten“ kann (S. 124); vgl. Günter R a u ,  Georg R i e g e r :  
Möglichkeiten einer Gemeindebeteilung an der Umsatzbesteuerung, 
Melle 1981.

talintensiven Gewerbes beschränkt und nicht mehr 
generell die Gewerbeansiedlung treffen -  sie wird 
dadurch dennoch n icht w eniger problem atisch. 
Allerdings würde ein derartiger Schlüssel immerhin 
dazu führen, daß z.B. Zentren mit ihrem in der Regel 
hohen Einpendlersaldo geringere Verluste erleiden 
würden als bei Anwendung einer E inwohner
schlüsselung; dies würde dann per saldo zu Lasten 
der Umlandgemeinden mit ihrem in der Regel hohen 
Auspendlersaldo gehen.

Dieser und jeder andere am Faktor Arbeit anset
zende Verteilungsschlüssel wie z. B. die von orts
ansässigen Unternehmen gezahlte Bruttolohn- und 
-gehaltssumme25 sind demnach zur Verteilung eines 
kommunalen Umsatzsteueranteils nur bedingt geeig
net; der Verteilungsschlüssel sollte daher neben der 
W irtschaftsbezogenheit im allgemeinen auch eine 
Kapitalbezogenheit im speziellen aufweisen.

Betriebsvermögen

Da das aktuelle Gewerbekapital als offensichtlich 
einziger Verteilungsschlüssel ohne implizite interkom
munale Um verteilungseffekte26 zw ischen den 
Kommunen m it der Abschaffung der Gewerbe
kapitalsteuer nicht mehr erm ittelt zu werden braucht27, 
bietet sich zunächst das Betriebsvermögen28 oder 
Bestandteile davon (wie z.B. das abnutzbare 
Anlagevermögen, Vorratsvermögen, Finanzanlagen29) 
als Maßstab einer Verteilung des Umsatzsteueranteils 
auf die Kommunen an.

Unabhängig von den Problemen der Einheitsbe
wertung stellt das Betriebsvermögen eine für steuerli
che Zwecke ohnehin ermittelte Größe dar, die zudem

21 Dies läßt sich am leichtesten anhand zweier theoretischer Extrem
fälle darstellen: Die „reine“ Schlafstadt (nur Wohnbevölkerung mit 
auspendelnden Erwerbstätigen, kein Gewerbe) verliert keinerlei 
Einnahmen, wird aber nach Maßgabe ihrer Wohnbevölkerung am 
Umsatzsteueranteil der Gemeinden beteiligt. Umgekehrt verliert die 
„reine“ Gewerbestadt (nur Gewerbe mit einpendelnden Erwerbs
tätigen, keine Wohnbevölkerung) ihre gesamten Einnahmen aus der 
Gewerbekapitalsteuer, ohne am Umsatzsteueranteil der Kommunen 
zu partizipieren. Zudem führt die mit der Zeit zunehmende Diskrepanz 
zwischen tatsächlicher und durch Fortschreibung ermittelter 
Bevölkerungszahl wegen ihrer ungleichmäßigen Verteilung über die 
Kommunen zu entsprechenden Umverteilungswirkungen und unter 
Umständen nicht unerheblichen Korrekturen der Einnahmen nach der 
nächsten Volkszählung. Als besonders krasses Beispiel kann nach 
Auskunft des Statistischen Bundesamtes die Stadt Göttingen gelten, 
deren fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum Zeitpunkt der letzten 
Volkszählung 1987 um mehr als 16% über der tatsächlichen lag.

22 So die derzeit heftig geführte Debatte zwischen der Stadt Frankfurt
am Main und ihrem Umland über einen regionalen Lastenausgleich;
vgl. o.V.: Das Land muß regionalen Ausgleich hersteilen, in: Frank
furter Allgemeine Zeitung, Nr. 9 vom 11.1.  1995, S. 29-30; und o.V.: 
Riebel regt Gutachten an, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 11
vom 13. 1. 1995, S. 57; vgl. außerdem Erklärung der Stadtkämmerer 
und Finanzsenatoren der deutschen Großstädte über 500 000 
Einwohner vom 11.1.1995, S. 2.
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hoch positiv mit dem Gewerbekapital korreliert sein 
dürfte. Die Anwendung der Schlüsselgröße „Betriebs
vermögen“ scheitert allerdings zur Zeit noch daran, 
daß sie nicht „gemeindescharf“ , also nach Betriebs
stätten, erhoben wird. Da die nötige Umstellung der 
Erhebungstechnik allerdings einen Übergangszeit
raum von etwa fünf Jahren erfordert30, ist an eine so
fortige Anwendung dieser Schlüsselgröße ohnehin 
nicht zu denken. Man könnte jedoch für einen (kurzen) 
Übergangszeitraum das Betriebsvermögen z.B. nach 
dem Anteil der einzelnen Betriebsstätten am 
Gewerbekapital aufteilen.

Verwendet man das Betriebsverm ögen als 
Schlüsselgröße, ist, solange die Gewerbeertragsteuer 
noch erhoben wird, auch eine Berücksichtigung kom
munaler Hebesätze möglich: Das mit dem individuel
len Hebesatz (der Gewerbeertragsteuer) einer 
Gemeinde gewichtete Betriebsvermögen wird auf die 
Summe der mit den jeweiligen individuellen Hebe
sätzen gew ichteten Betriebsverm ögen aller Ge
meinden bezogen. Die sich hierbei ergebenden inter
kommunalen Umverteilungswirkungen im Vergleich 
zum Status quo dürften minimal sein31. Sollte die

23 Tetsch, einer der wenigen Befürworter der Verteilung nach 
Einwohnern (außerdem mit ebenfalls raumordnungspolitischer Be
gründung Engelbert R e c k e r ,  a.a.O., S. 695-696), hat bereits Ende 
der 70er Jahre mit Daten des Jahres 1974 errechnet, daß ein voll
ständiger Ersatz der Gewerbesteuer durch einen nach der 
Einwohnerzahl verteilten Umsatzsteueranteil z.B. in Gemeinden bis 
3000 Einwohner zu einer durchschnittlichen Erhöhung der 
Steuereinnahmen um 57%, bei Städten über 500000 Einwohnern 
hingegen zu durchschnittlichen Verlusten von 24% führen würde. Wie 
die von ihm damals zur politischen Durchsetzbarkeit dieses 
Finanzierungsmodells vorgeschlagene 30%ige Erhöhung der kom
munalen Steuerkraft derzeit realisiert werden könnte, ist angesichts 
der bekannten Finanzlage von Bund und Ländern und einer 
Abgabenquote in nie gekannter Höhe schlichtweg nicht vorstellbar; 
vgl. Friedemann T e t s c h :  Die Beteiligung der Gemeinden an der 
Umsatzsteuer, in: Raumforschung und Raumordnung, 37. Jg. (1979), 
H. 2, S. 82-89. Für Frankfurt am Main, die Stadt mit dem höchsten 
Gewerbesteueraufkommen pro Kopf unter den deutschen Groß
städten, hätte allein die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer und 
eine Kompensation durch einen nach Einwohnern verteilten kommu
nalen Umsatzsteueranteil im Durchschnitt der Jahre 1985 bis 1993 
Verluste von durchschnittlich über 9% der gesamten Steuer
einnahmen dieser Jahre bedeutet. Vgl. Martin K i n k e l ,  Arne 
B r ü s c h :  Die finanziellen Auswirkungen der geplanten Ab
schaffung der Gewerbekapitalsteuer auf ausgewählte deutsche 
Städte mit über 500000 Einwohnern, erscheint demnächst in: 
Informationen zur Raumentwicklung.
24 Immerhin wäre so bei dem hier betrachteten Fall einer Umsatz
steuerbeteiligung der Gemeinden eine umfassendere Messung der 
lokalen „Wirtschaftskraft“ möglich. Einer der Hauptkritikpunkte an der 
derzeitigen Gewerbesteuer ist ja bekanntlich, daß diese durch Frei
stellungen und Freibeträge praktisch zu einer Großbetriebs-Steuer 
degeneriert ist.
25 Diese Schlüsselgröße stellt Kommunen mit überdurchschnittli
chem lokalem Einkommensniveau besser als die Einwohnerschlüsse
lung und bei einem positiven Einpendlersaldo auch besser als die 
Schlüsselung nach sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; diese 
Voraussetzungen gelten wieder für wirtschaftsstarke Zentren. Vgl. 
Martin K i n ke  I , Arne B r ü s c h ,  a.a.O. Die Schlüsselgröße Lohn
summe wird auch als einer von zwei zu verwendenden Indikatoren 
von der Arbeitsgruppe Gewerbesteuerreform vorgeschlagen, aller
dings mit einer Kappung bei 100000 DM Bruttoarbeitslohn je Er
werbstätigen; vgl. Arbeitsgruppe Gewerbesteuerreform, a.a.O., S. 8-9.

Gewerbeertragsteuer abgeschafft und durch eine an
dere kommunale Einnahme mit Hebesatzrecht ersetzt 
werden, so kann dieser Hebesatz verwendet werden.

Ein strategischer Anreiz zur Wahl eines besonders 
hohen Hebesatzes, um sich einen hohen Um
satzsteueranteil zu Lasten anderer Kommunen zu si
chern, besteht bei hinreichend mobilen Unternehmen 
nicht: Ein hoher Hebesatz würde zur Abwanderung 
von Unternehmen führen. Wegen des hohen Gewichts 
der Gewerbeertragsteuer im Verhältnis zum gemeind
lichen Umsatzsteueranteil wäre der hierdurch entste
hende Verlust an Gewerbeertragsteuer größer als der 
Gewinn aus einem erhöhten Umsatzsteueranteil.

Da jedoch -  trotz der vorgesehenen Anwendung ei
ner hebesatzgewichteten Größe für den Übergangs
zeitraum bis zum Jahr 2000 -  erhebliche Zweifel dar
über angebracht sind, ob ein derartiger Schlüssel als 
endgültiges Verteilungskriterium politisch mehrheits
fähig ist, alle anderen Schlüsselgrößen aber mehr 
oder minder starke interkommunale Umverteilungen 
hervorrufen werden, rückt zusätzlich die Frage nach

26 Bedingung hierfür ist eine Gewichtung des Gewerbekapitals mit 
den jeweiligen Hebesätzen der Kommunen. Wenn sie unterbleibt, führt 
dies zu einer Umverteilung von Kommunen mit hohen Hebesätzen zu 
solchen mit niedrigen.

27 Damit entfällt auch die Möglichkeit, z.B. den Anteil einer Gemeinde 
am gesamten Gewerbekapital oder -  unter Berücksichtigung der je
weiligen Hebesätze -  am (potentiellen) Gewerbekapitalsteueraufkom
men als Verteilungsschlüssel festzulegen. Dieser Maßstab würde bei 
Berücksichtigung der Hebesätze offensichtlich zu den geringsten in
terkommunalen Umverteilungen führen. Es wäre jedoch wohl nur 
schwer zu begründen, weshalb man eine bestimmte Steuer ab
schafft, den Unternehmen aber zumutet, die Bemessungsgrundlage 
einer nicht mehr erhobenen Steuer weiterhin zu ermitteln und den zu
ständigen Behörden zu melden. Für einen Übergangszeitraum bis 
zum Jahr 2000 sollen jedoch die Meßbeträge der Veranlagungen für 
die Jahre 1991 und 1992, gewichtet mit dem Hebesatz des Jahres 
1994, als Verteilungsschlüssel dienen; vgl. Entwurf des § 8 Abs. 1 
Ziff. 1 Gemeindefinanzreformgesetz im Entwurf des Jahressteuerge
setzes 1996, Art. 20. Offensichtlich werden damit für den Übergangs
zeitraum Auswirkungen interkommunaler Strukturänderungen auf die 
jeweilige kommunale Einnahmensituation ausgeschaltet.

28 Ein kombinierter Schlüssel aus je einer arbeits- bzw. kapitalbezo
genen Größe, wie er z.B. von der Arbeitsgruppe Gewerbesteuer
reform, a.a.O., S. 8-10, vorgeschlagen wurde, führt offensichtlich zu 
Umverteilungswirkungen, die zwischen der alleinigen Verwendung ei
nes arbeits- oder kapitalbezogenen Schlüssels liegen. Daß allerdings 
auch der Vorschlag eines kombinierten Schlüssels am entscheiden
den Punkt, nämlich der Gewichtung der Schlüsselgrößen, vorwie
gend von Umverteilungsüberlegungen bestimmt wird, läßt die Formu
lierung, die Gewichtung werde „nach Auswertung von Modellrechnun
gen festgelegt“ (ebenda, S. 10), überdeutlich erkennen.

25 Vgl. Arbeitsgruppe Gewerbesteuerreform, a.a.O., S. 9.

30 So Arbeitsgruppe Gewerbesteuerreform, a.a.O., S. 10, nach deren 
Ansicht „erstmals eine Verteilung der Umsatzsteuer auf die Gemein
den ab dem Jahr 2000“ nach dieser Größe (und der lokal gezahlten 
Bruttolohn- und -gehaltssumme, vgl. Fußnote 25) möglich sei.

31 Ohne Hebesatzgewichtung können die interkommunalen Umver
teilungswirkungen allerdings größer werden als bei einer Einwohner-, 
Beschäftigten- oder Lohnsummenschlüsselung, nämlich dann, wenn 
die Streuung der Hebesätze zwischen den Kommunen größer ist als 
die der Einwohnerzahl, der Beschäftigten oder der Lohnsumme; vgl. 
auch Fußnote 25.
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dem zeitlichen Rahmen der Änderungen ins Blickfeld, 
d.h., ob solche Umverteilungen sofort in voller Höhe 
wirksam werden sollten.

Abrupte Änderung oder gleitender Übergang?

Da Mehr- oder Mindereinnahmen in einem solchen 
Fall aus der Sicht der jeweiligen Gemeinde „windfall 
profits“ bzw. „w indfall losses“ sind und eine kurzfristi
ge Anpassung der kommunalen Strukturen nicht 
möglich ist, spricht vieles für einen gleitenden Über
gang bis zur ausschließlichen Anwendung des neuen 
Verteilungsschlüssels bei übergangsweiser Beibehal
tung einer an der Gewerbekapitalsteuer orientierten 
Größe: So wäre es denkbar, die Verteilung des 
Umsatzsteueranteils für beispielsweise zehn Jahre an 
einen gemischten Indikator aus „Gewerbekapital
steueraufkomm en im Jahre 1995“ und „aktuelle 
Einwohnerzahl“ zu knüpfen, wobei das Gewicht des

ersten Indikators linear von 100% auf 10% zurückge
führt würde und das des zweiten entsprechend von 
0% auf 90% wachsen würde; ab dem elften Jahr er
folgte dann eine ausschließliche Verteilung nach dem 
neuen Schlüssel „aktuelle Einwohnerzahl“ . Ein solcher 
Schlüssel würde den Gemeinden, die Einnahme
verluste erleiden, zum einen eine kurzfristige dramati
sche Verschlechterung ihrer ohnehin meist kritischen 
Finanzsituation ersparen und zum anderen Zeit für die 
nötigen Anpassungsvorgänge verschaffen (z.B. Ände
rung von Flächennutzungsplänen). Umgekehrt wären 
Gemeinden mit Einnahmezuwächsen nicht in der 
Lage, sich kurzfristig zu Lasten der verlierenden 
Gemeinden erhebliche und leistungslose Gewinne 
anzueignen.

Eine andere M öglichke it bestünde darin, den 
Gemeinden mit drohenden Einnahmeverlusten eine 
„Bestandsgarantie“ zu geben, d.h. ihnen stets

Handelskammer Hamburg (Hrsg.)
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Umsatzsteueranteile in Höhe ihres bisherigen Auf
kommens der G ewerbekapita lsteuer (in einem 
Stichjahr oder einem Durchschnitt von Jahren) zuzu
weisen, solange ihnen nach dem eigentlich anzuwen
denden Schlüssel keine höheren Einnahmen zuste
hen. H ierfür müßte o ffensichtlich der gesamte 
Kompensationsbetrag erhöht werden. Allerdings fal
len die Kommunen mit Bestandsgarantie im Laufe der 
Zeit durch zwei Faktoren in Relation zu den anderen 
Kommunen immer weiter zurück: Zum einen wird ein 
nominal fixierter Betrag real durch die Teuerung aus
gehöhlt, zum anderen verhindert eine nominale 
Fixierung die Teilhabe an einer dynamischen 
Entwicklung des Umsatzsteueraufkommens, die dann 
ausschließlich den Gemeinden zugute kommt, für die 
die Bestandsgarantie nicht greift.

Zuschlag zur Lohn- und Einkommensteuer

Ein Zuschlag zur Lohn- und Einkommensteuer mit 
kommunalem Hebesatzrecht, der im Gegensatz zu ei
ner Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden keine 
Verfassungsänderung erfordern dürfte32, ist hinsicht
lich des Verteilungsschlüssels augenscheinlich unpro
blematisch: Jede andere Verteilung als die nach örtli
chem, hebesatzabhängigem Aufkommen würde dem 
wesentlichen allokativen Vorteil einer in lokaler 
Autonomie festgesetzten Steuer zuwiderlaufen. Diese 
besteht vor allem in der lokalen Fühlbarkeit der Steuer 
und dam it der Kosten oder des Umfangs der 
Erstellung lokaler öffentlicher Güter.

Ein weiterer Vorteil ist aus theoretischer Sicht, daß 
die besteuerten Individuen auch durch Abwanderung 
einem von ihnen nicht erwünschten Versorgungs
niveau mit lokalen öffentlichen Gütern bzw. einem von 
ihnen als ungünstig empfundenen Nutzen-Kosten- 
Verhältnis ausweichen und sich in einer ihren 
Präferenzen besser entsprechenden Gemeinde nie
derlassen können33. Gerade diese Möglichkeit scheint 
jedoch kommunale Funktionsträger zu einer massiven 
Ablehnung dieses Vorschlags zu bewegen34.

Die Beurteilung eines kommunalen Zuschlags zur

32 Art. 106 Abs. 5 GG lautet: „Die Gemeinden erhalten einen Anteil an 
dem Aufkommen der Einkommensteuer... Das Nähere bestimmt ein 
Bundesgesetz ... Es kann bestimmen, daß die Gemeinden Hebesätze 
für den Gemeindeanteil festsetzen.“ Zwar kann der Zuschlag nur auf 
den Gemeindeanteil erhoben werden, der auf Basis der Ein
kommensteuerschuld der Einwohner bis maximal zu einem zu ver
steuernden Einkommen von 40000/80000 DM für einzeln/gemein
sam Veranlagte berechnet wird -  über die Verteilung der Steuer
zahllast auf die einzelnen Gemeindemitglieder ist hiermit jedoch noch 
nichts gesagt; vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundes
ministerium der Finanzen: Gutachten zur Reform der Gemeinde
steuern, a.a.O., S. 122-123.

Lohn- und Einkommensteuer anhand der oben ge
nannten Kriterien führt zu anderen Ergebnissen als bei 
einer kommunalen Umsatzsteuerbeteiligung. Durch 
das Hebesatzrecht wäre die Beweglichkeit gesichert 
und, da sich vermutlich interkommunal differierende 
Hebesätze ergäben, wie schon erwähnt auch die 
Fühlbarkeit gewährleistet. Die örtliche Radizierbarkeit 
ist zumindest für die Steuerzahllast erfüllt, sofern sich 
das Hebesatzrecht nur auf die Lohn- und Ein
kommensteuer bezieht. Da die lokale Bemessungs
grundlage der Körperschaftsteuer bei Unternehmen 
mit mehreren Standorten durch entsprechende inter
ne Verrechnungspreise manipuliert werden könnte, 
gilt dies jedoch nur eingeschränkt bei einem Zuschlag 
auch auf diese Steuer.

Eindeutig negativ fällt die Bewertung zum Kriterium 
„Konjunkturreagibilität“ aus: Die Tatsache, daß die Be
messungsgrundlage der Lohn- und Einkommensteuer 
stärkeren konjunkturellen Schwankungen unterliegt als 
die Bemessungsgrundlage der Gewerbekapitalsteuer35, 
wird bei dem Versuch einer vollständigen Kompen
sation der wegfallenden Gewerbekapitalsteuer zu zu
nehmenden Einnahmeschwankungen führen. Diese 
werden um so höher sein, je höher der Anteil der Ge
werbekapitalsteuereinnahmen einer Gemeinde an 
ihren gesamten Steuereinnahmen ist. Da gerade die
se Gemeinden in der Regel auch stärker als andere 
unter der Konjunkturanfälligkeit der Gewerbeertrag
steuer leiden, wird exakt bei jenen Kommunen, die ei
ne Verstetigung ihrer Einnahmen am nötigsten hätten, 
das genaue Gegenteil -  eine Erhöhung der Planungs
unsicherheit -  erreicht. Langfristig, also unter dem 
Aspekt der Wachstumsproportionalität, könnte sich 
vor allem wegen der meist unzureichenden An
passung des S teuertarifs -  n icht nur des Exi
stenzminimums! -  an die Geldentwertung („kalte Pro
gression“) sogar eine Überkompensation der Ein
nahmen aus der Gewerbekapitalsteuer ergeben.

Ebenfalls negativ zu beurteilen ist zudem, daß die 
Verwirklichung dieses Kompensationsvorschlages 
das Interesse der Gemeinden an der Gewerbeansied- 
lung verringern wird, insbesondere wenn der Zuschlag 
am Wohnort des Steuerpflichtigen erhoben und die 
Körperschaftsteuer nicht einbezogen wird. Was die

33 Dieser Aspekt wurde erstmals besonders von Tiebout herausgear
beitet; vgl. Charles M. T i e b o u t :  A Pure Theory of Local Expen- 
ditures, Journal of Political Economy, Vol. 64 (1956), S. 416-424.

3< So meint der Präsident des Deutschen Städtetages, der Kölner 
Oberbürgermeister Burger, schlicht: „Das gäbe Krieg zwischen den 
Gemeinden.“ Vgl. o.V.: Gewerbesteuerreform nur mit breitem Konsens, 
in: Handelsblatt, Nr. 237 vom 8. 12. 1994, S. 6.

35 Vgl. Josef K ö r n e r ,  a.a.O., S. 238.

256 WIRTSCHAFTSDIENST 1995/V



STEUERPOLITIK

Vergleich der Gewerbekapitalsteuer und der untersuchten Kompensationsvorschläge

Beurteilungs
kriterium

Gewerbekapital
steuer

Kommunale
Umsatzsteuer
beteiligung

Kommunaler 
Zuschlag zur 
Lohn-und 
Einkommensteuer

Beweglichkeit

Fühlbarkeit

Örtliche Radizierbarkelt 

Geringe Konjunkturreagibilität 

Wachstumsproportionalität 

Interkommunale Umverteilungen

Anreiz zur Gewerbeansiedlung

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

vom gewählten Verteilungs
schlüssel abhängig

bei wirtschaftsbezogenem 
Verteilungsschlüssel

ja

ja

ja

nein

ja

vom Ausmaß inter
kommunaler 
Wanderungen abhängig

Richtung und das Ausmaß interkommunaler Um
verteilungen angeht, sind hier im Gegensatz zum Fall 
der Umsatzsteuerbeteiligung ex ante lediglich theo
retische Aussagen darüber möglich, welche Kommu
nen höhere oder niedrigere Steueraufkommen als bis
her aus der Gewerbekapitalsteuer erzielen könnten 
und wie sich demnach die relative Position der Ge
meinden untereinander verändert. Da durch interkom
munale Hebesatzunterschiede ausgelöste Wanderun
gen für derartige Verschiebungen die Hauptursache 
(und aus Sicht der kommunalen Entscheidungsträger 
wohl auch die Hauptgefahr) sind, sollen Im folgenden 
mögliche Szenarien genauer betrachtet werden.

„Krieg zwischen den Gemeinden“

Aus der Sicht kommunaler Funktionsträger, insbe
sondere natürlich aus Städten mit überdurchschnitt
lich hohen Gewerbesteuereinnahmen, stellt sich die 
Situation vermeintlich wie fo lgt dar36: Kommunen mit 
überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuereinnahmen 
-  unter anderem zentral gelegene Großstädte wie 
Frankfurt oder Stuttgart -  werden durch die Ab
schaffung der Gewerbekapitalsteuer entsprechend ho
he Einnahmen verlieren und müssen zu ihrer Kom
pensation einen hohen kommunalen Zuschlagssatz 
erheben. Umgekehrt können Kommunen mit unter
durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen -  und 
hier ist in diesem Kontext vor allem an die 
„S ch la fstädte“ im Umland („Speckgürtel“) dieser 
Großstädte zu denken -  mit entsprechend niedrigen 
Zuschlagssätzen Einwohner anlocken und damit zu

3“ Diese Position ist kürzlich knapp skizziert worden von Gunnar 
S c h w a r t i n g :  Gleichbleibende Leistungen der Gemeinden, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 301 vom 28. 12. 1994, S. 6.
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Lasten der Zentren ihre Einnahmen verbessern. Die 
Zentren müßten im Gegenzug ihre Zuschlagssätze 
weiter erhöhen usw.37 Es käme folglich zu einem 
„K rieg “ insbesondere zw ischen großstädtischen 
Zentren und ihrem Umland.

Dieses Szenario bedingt, daß die „Schlafstädte“ die 
Zuwanderungswilligen aufnehmen können und wol
len. Aber auch bei einer restriktiven Gestaltung der 
Zuwanderung, z.B. durch sehr zurückhaltende Aus
weisung von Bauland, würde sich eine interkommu
nale Umverteilung ergeben: In den Umlandgemeinden 
würde die steigende Zahl der Zuwanderungswilligen 
zu steigenden Mieten, Grundstücks- und Immobilien
preisen führen, entsprechend umgekehrt im Zentrum. 
Im Umland würden bei gegebenem kommunalem Zu
schlagssatz wegen der steigenden Einkommen der 
Haus- und Grundbesitzer auch die kommunalen Ein
nahmen steigen, im Zentrum würde sich eine Ver
ringerung der Einnahmen ergeben. Es dürfte kaum 
verwundern, daß aus derartigen Vorstellungen eine 
mehr oder m inder vehem ente Ablehnung eines 
Zuschlags zur Lohn-, Einkommen- und Körperschaft
steuer resultiert.

37 Offensichtlich bleibt bei dieser Argumentation die Ausgabenseite 
unberücksichtigt: Unterstellt man (In Abhängigkeit von der Ein
wohnerzahl) lineare Grenzkosten der Bereitstellung lokaler öffentli
cher Güter (vgl. z.B. David E. W i l d a s i n :  Urban Public Finance, 
Chur 1986, S. 7) und vernachlässigt zudem die Finanzierung der 
Fixkosten, so hängen die Auswirkungen einer Abwanderung auf den 
Zuschlagssatz von der Steuerzahlung des Abwandernden ab: Der 
Wegzug eines Individuums, dessen Steuerzahlung genau den Grenz
kosten entspricht, ist hinsichtlich des Zuschlagssatzes neutral, der 
Wegzug eines Individuums mit geringerer Steuerzahlung erlaubt so
gar die Senkung des Zuschlagssatzes, die Abwanderung einer 
Person mit höherer Steuerzahlung -  sicherlich die Hauptzielgruppe 
steuerlicher Abwanderungsanreize -  führt allerdings auch bei Be
rücksichtigung der Ausgabenseite zur Erhöhung des Zuschlags
satzes.
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Ein realistischeres Szenario

Der wesentliche Aspekt dieser Argumentation ist 
die Möglichkeit der Zu- und Abwanderung von Ein
wohnern; mögliche Wanderungsbewegungen von Un
ternehmen bleiben unberücksichtigt. Das Szenario 
vom „Krieg zwischen den Gemeinden“ ist daher zu
m indest teilweise unrealistisch: Zunächst ist zu be
achten, daß die Steuerbelastung der in einer Kom
mune ansässigen Unternehmen sinkt38, da nun die 
Einwohner einen Teil der Kompensation zahlen. Ein 
Unternehmen wird nur dann seinen Sitz in eine 
Gemeinde mit niedrigerem Zuschlagssatz verlegen, 
wenn der Barwert der hierdurch zu erwartenden 
Entlastung die Kosten (Umzugskosten usw., aber vor 
allem: Standortnachteile) übersteigt.

Ist dies nicht der Fall und behält das Unternehmen 
seinen Standort bei, so bildet dies auch ein nicht zu 
unterschätzendes Hemmnis für die Abwanderung von 
in der Standortgemeinde lebenden Mitarbeitern in 
Umlandgemeinden mit niedrigeren Zuschlagssätzen: 
Sie müßten dann nämlich in der Regel höhere Kosten 
für die Fahrt zur Arbeit (Verkehrsmittel, Zeitkosten), 
zusätzlich Kosten für den Umzug und Belastungen 
z.B. durch die Umschulung von Kindern in Kauf neh
men; auch dieser Aspekt wird beim „Kriegs-Szenario“ 
zu Unrecht vernachlässigt.

Hinzu kommt noch ein weiterer Punkt: Selbst ein 
Ansteigen der relativen Belastungsunterschiede bei 
Erhebung der Zuschlagssätze kann zu einer absoluten 
Verringerung der Belastungsunterschiede führen und 
somit Anreize zur Zuwanderung von Unternehmen 
aus Städten mit niedrigeren in solche mit höheren 
Zuschlagssätzen bilden39’40.

M Die hier vorgetragenen Argumente gelten, was die Entlastung der 
Unternehmen und daraus resultierende Wanderungsanreize angeht, 
auch für eine kommunale Umsatzsteuerbeteiligung. Da die Unterneh
men je nach lokalem Hebesatz bei einem Wegfall der Gewerbeka
pitalsteuer unterschiedlich entlastet werden, ergeben sich stets Wan
derungsanreize -  und zwar unabhängig von der ins Auge gefaßten 
Kompensation.

39 Hierzu ein Beispiel: Das Verhältnis der Gewerbesteuerhebesätze 
zwischen zwei Kommunen liege bei 2:1 und verursache in einem 
Unternehmen Belastungen mit Gewerbekapitalsteuer von 10 bzw. 5 
Geldeinheiten. Das Verhältnis der kommunalen Zuschlagssätze zur 
Lohn- und Einkommensteuer liege bei 3:1 und verursache 
Belastungen von 6 bzw. 2 Geldeinheiten; die absoluten Belastungs
unterschiede sind von 5 auf 4 Geldeinheiten gesunken.

40 Selbstverständlich beruhen alle hier vorgetragenen Argumente zur 
Zu- bzw. Abwanderungsproblematik nicht auf theoretisch exakten 
Marginalkalkülen. Sie sollen -  und können -  jedoch eine Vorstellung 
von der bereits ohne Modellanalyse erkennbaren Komplexität und un
terschiedlichen Wirkungsrichtung der Argumente vermitteln.

41 Die Abwanderungsproblematik läßt sich z.B. zusätzlich entschär
fen, indem man den Zuschlag zur Lohn- und Einkommensteuer nicht 
vollständig am Wohnort, sondern zum Teil oder sogar ganz am Ar
beitsort erhebt und somit eine Art Lohnsummensteuer (wieder)ein- 
führt. In diesem Falle würde auch wieder ein direkter Anreiz zur 
Gewerbeansiedlung geschaffen.

Schon dieser kurze Überblick dürfte gezeigt haben, 
daß das „Krieg zwischen den Gemeinden“ -Szenario 
übertrieben ist. Ohne nähere Betrachtung weiterer re
levanter Gesichtspunkte41 folgt aus alledem, daß die 
hierin beschriebenen Abwanderungs- und dam it 
Einnahmeverluste der Zentren nicht zwingend, zumin
dest nicht in der daraus hergeleiteten Höhe eintreten 
werden. Die interkommunalen Umverteilungswirkun
gen werden entsprechend geringer ausfallen, sich un
ter Umständen in ihrer Richtung sogar umkehren.

Resümee

Die kommunale Umsatzsteuerbeteiligung als Ersatz 
der Gewerbekapitalsteuer führt wegen des Fehlens ei
nes Hebesatzrechts zu einem gewissen Verlust an ge
meindlicher Einnahmeautonomie. Bei geeigneter Wahl 
des -  politisch auszuhandelnden -  Verteilungsschlüs
sels können interkommunale Umverteilungseffekte ge
ring gehalten werden; ein solcher ist im hebesatzge
w ichteten Betriebsverm ögen oder einer anderen 
hebesatzgewichteten, kapitalbezogenen Größe zu se
hen. Negative Auswirkungen auf die konjunkturelle 
Reagibilität der Gemeindeeinnahmen sind nicht zu 
befürchten. Bei Wahl eines mit erheblichen inter
kommunalen Umverteilungswirkungen verbundenen 
Schlüssels sollte der Übergang zur neuen Einnahmen
verteilung gleitend erfolgen.

Ein Zuschlag zur Lohn-, Einkommen- und eventuell 
Körperschaftsteuer mit kommunalem Hebesatzrecht 
erfüllt im Gegensatz zur Umsatzsteuerbeteiligung die 
Kriterien der Beweglichkeit, Fühlbarkeit und örtlichen 
Radizierbarkeit. Mögliche Umverteilungseffekte, ins
besondere zwischen Zentren und Umland, sind nicht 
auszuschließen, aber auch nicht ohne weiteres zu be
stimmen. Eindeutig negativ ist die erhöhte Konjunk
turanfälligkeit der kommunalen Einnahmen zu bewer
ten.

Unter dem Aspekt der S tetigkeit kommunaler 
Einnahmen ist die Umsatzsteuerbeteiligung der Ge
meinden bei Anwendung eines umverteilungsmini
mierenden Verteilungsschlüssels dem Zuschlag zur 
Lohn-, Einkommen- und eventuell Körperschaftsteuer 
mit kommunalem Hebesatz als Kompensation der 
abzuschaffenden Gewerbekapitalsteuer überlegen. 
Betont man stärker den Aspekt kommunaler Ein
nahmeautonomie, ist der Zuschlag zur Lohn- und Ein
kommensteuer zu bevorzugen (vgl. auch die Über
sicht). Es stellt sich allerdings dann auch die Frage, ob 
dieser nicht statt zur Kompensation der Gewerbe
kapitalsteuer als Ersatz des kommunalen Anteils an 
der Lohn- und Einkommensteuer eingeführt werden 
sollte.
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